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Sekret~iat 
der Österreich ischen Bischofskonferenz 
A-1010 Wien, Rotenturmstraße 2 

Q ) ~\U~ }f1}t 
31 08 1993 Wien, 

BK 205/7/93 

Beiliegend e Nachreichung Mit der Bitte um: 0 Kenntnisnahme ;,;J:lriht GES~'~4~i, {WURF 
; ZI. .................................. i.tGEI19 q3, zu unserer Stellungnahme zum EntwurfD direkteErledigung 
I Datum: 6. SEP, 1993 ........... .. eines Pornographiegesetzes des 0 Stellungna~rne 

Bundesministeriums für Justiz, 0 Rücksprache 
GZ 701.011/1-11 2/93; in 25-facher 0 Weiterleitung Verteilt ... 1.:~.:. .. ~? .... ~~q ................ .. 
Ausfertigung 

ohne Begleitschreiben an: 

An das 

Präsidium des 
Nationalrates 

Dr.Karl-Renner-Ring 3 
1017 Wie n 

o Weitere Veranlassung })l l--~ 
__ '7 -...::t--XO~'v-o Rücksendung 

o Zur freundlichen Information 
Olm Sinne des Tel. Gesprächs vom ................... . 
o In Beantwortung des Schreibens vom ............... -.... . 

Mit besten Empfehlungen 

Sekretariat der 
Österreich ischen Bischofskonferenz 
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Sekretariat der Österreich ischen Bischofskonferenz 
A-1010 Wien, Rotenturmstraße 2, Telefon 51 5 52/DW 280 

BK 205/4/93 

An das 

Bundesministerium 
für Justiz 

Postfach 63 

1016 Wie n 

Wien, 31 08 1993 

Betr.: Entwurf eines Pornographiegesetzes, BMfJ-GZ 701.011/1-II 2/93; 

Im Nachhang zur Stellungnahme des Sekretariates der Öster­

reichischen Bischofskonferenz vom 07 07 1993, BK 205/93, zum 

Entwurf eines Bundesgesetzes gegen pornographische Kinder- und 

Gewaltdarstellungen und zum Schutz der Jugend vor Pornographie 

überreichen wir einen Artikel von Univ.-Prof. DDr. Walter Hauptmann, 

der sich detailliert mit allen Problemen, welche der Entwurf aufwirft, 

befaßt. 

Das Sekretariat der Österreichischen Bischofskonferenz, 

welches schon in der genannten Stellungnahme den Entwurf abgelehnt 

hat (bis auf die beiden Punkte, welche gegenüber dem geltenden 

Gesetz eine Verschärfung bedeuten), schließt sich der Argumentation 

von Univ.Prof. DDr. Walter Hauptmann vollinhaltlich an. 

Es wird ersucht, im Rahmen einer allfälligen Erstellung einer 

Regierungsvorlage, diese vom wissenschaftlichen Standpunkt unter­

mauerten Argumente zu den Detailfragen zu berücksichtigen. 

25 Ausfertigungen ergehen mit gleicher Post an das Präsidium 

des Nationalrates. 

(Bischof Dr. Alfred Kostelecky) 

Sekretär 
der Bischofskonferenz 
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HBUBS POa'OGaAPB~BGB8'J'; 

•• it •• tqebeD4e BD~kri.ip'liaieruaq -harter- und 
"eatwiaJtlPDqsqerlhrdMd.r" PorJ10S , "') 

Von Uni v • -Prof. DDr. Walter HAt.JPTMAHH 
Salzburq 

Der Entwurf eines pornographiegesetzes1) definiert in S ~ Z 2-4 

"harte- Pornographie als nbildliche" Wiedergabe bzw Darstellung 

*) sexueller Handlungen an einem unmündigen oder eines Unmündigen an 

sich selbst (etc.), wobei der Tatbestand entfällt, wenn das bildlich 

darqestellte Opfer objektiv älter als 14 Jahre ist (Erl Bem 16) oder 

*) "tatsächlich zuqefÜgter" erheblicher sexueller GeWalttätigkeit an 
einem Menschen bzw sexualbezogener Quälerei oder schwerer Mißhand­
lung eines Tieres. 

Von Schauspielern bloß ItdargestellteR sexuelle Gewalttätigkeiten bzw 
irgendwelche sexualbezogene Handlungen etwa an einem betäubten Tier 
oder überhaupt ohne Quälerei des Tieres sind daher nicht tat­
bestandsmäßig nach S 1. Die Entwurfs-Erllluterunqen verweisen bezüg­

liCh dieser Einschränkunq des Tatbestandes auf "tatsächlichesn 
Geschehen mit objektiv Unmündigen bzw "tatsächliche" sexuelle Gewalt 

gegen MensCh oder Tier im wesentliChen auf "Darstellerschutz" als 
Regelungsziel. Dazu ist folgendes anzumerken: 

1) In der moderneren psychologischen Wirkunqsforschunq wird davon 

ausqegangen, daß Gewaltpornographie mit hoher Sicherheit2) die Ein­
stellung (insbesondere von qewaltqeneigten Kännern) geqen Frauen ne­
qativ beeinflußt. Gewaltpornos stellen vergewaltigungen oftmals so 
dar, daß die Opfer von anfänglicher Abwehr zu höchster Lust ge­
langen. Dies fördert die Fehleinstellunq, derzufolqe Frauen qerne 
vergewaltigt werden möchten3). In ähnlicher Weise kann die 
Betrachtung von Kinder-Pornographie die persönliche Einstellung in 
Richtunq einer verharmlosenden Betrachtungsweise verändern. SolChe 
Darstellunqen wirken also desensibilisierend: Anfänglich noch emo­
tional abqelehnte erotisch-aggressive Darbietunqen erscheinen nach 
und nach nur mehr unterhaltsam oder gar lustiq. Wohl nicht zu Un-

1 
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recht wird in der einschlägigen Fachliteratur zB von einer 
"Trivialisierung der vergewaltiqan9"4} und zunehmender 
UAggressivierung"S) - besonders bei bestimlten Proble-.gruppen -
ausqeq8.ngen Ei) • 

D:ie neuere psychologische WirkuncJsforschung geht (==nicht nur bei 
sonstiqen Gewaltdarbietunqen, sondern) auch bei Pornoqraphie und 

Gawal tpornoqraphie - entqeqen einer Annahme in den Bntwurfs­
Erläuterungen - länqst nicht lRehr davon aus, daß DLernen am Kodell" 
q.le1Chzusetzen sei mit quasi ·papageienhafter IJl.itationH1): Auch 

Horror-Videos werden wohl nur sehr ausnab:llsWeise sozusagen 1.: 1 !.Ut 
der Realität "nachgespielt". Zweirellos tragen sie aber zu ei~ 
a·llqem.einen Verrohung und. BrUtalisierung bei. - Analoqes hat natUr­

lieh auch tür die wirkunqen von harter pornographie zu gelten. 

Mehrere Autoren, darunter insbesondere Andrea DWORIaN, ctie aber qe­

wiß nicht als vertreter in der neueren psychologischen Wirkungsßor­
schung zu qualifizieren ist8 )t befürchten sogar eine direkte Nach­
ahmung pornographischer Darstellungen. 

So weiB beispielsweise diese Autorin9 ) ·zu berichten, daß 1978 in San 
Franzisco von 929 Frauen 89 (also fast 10 %) angaben, von ihnen 
seien sexuelle Praktiken (unerwünschter oral- oder Anal verkehr , 
Gruppensex, Folteranqen, Verbrennunqen, Sex mit Hunden) verlangt 
worden, die ihre Partner vorher in pornoqraphiscben Bildern, Pillaen 

oder BUchern qesehen hatten. Zn 15 Fällen wurde das erwünschte 
Verhalten mit Gewalt erzwungen. 

E~gänzend zitiert DWORK!N10} auch einen Bericht einer Psychologin 
aus ihrer Berutspraxis aus 1983: IIIn jüngster Zeit habe ich 

Klientinnen :behandelt, die Mt Besenstielen vergewaltigt, zum. 
Geschlechtsverkehr mit mehr als lO HUnden auf dem. Rücksitz ihres 
Autos gezwungen, gefesselt und mit elektrischen SChlägen im Be~eich 
der Genitalien traktiert worden waren. sie alle waren Kinder und 
JUgendliche im Alter von ~4 bis 18 Jahren ••• Der Täter hatte die 

aandbücher und Artikel nachts gelesen und verwendete sie tagsüber 
als Rezepte, oder er hatte das pornographische Material zur Hand, 
während er das Sexualverbrechen verübteR. Ua verweist auch TRUBX­
BECKBR auf die Gefahr einer direkten Nachahmunq: HAusgelöst dUrch 
pornographische SChriften kOD1llt es zur Gruppenverqewaltigung an 
einem 13-jäbrigen Mädchen. Drei Rotwildjäger jaqten das Kind·, 
vergewaltigten es nacheinander, scbluqen mit Gewehrkolben auf seine 

2 

·1 
! 
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Brüste und redeten es die qan~e Zeit mit Namen aus den Pornobeften, 
die sie bei sich hatten, an. fllO ) 

Aus all diesen Gründen erscheint die einganqs anqesprochene Be­
schränkung des Hormzwecks aUf bloSen ItDarstellerschutz" im Entwurf 
VÖlliq saChfremd und verfehlt den eigentlichen Gesetzeszweck nahezu 
qänzlich~2): Mit gleiCher Berechtigung könnte man die Strafbarkeit 

der Brandstiftung auf Fälle einschränken, in denen beim L6scheinsatz 
ein Feuerwehrmann verletzt wird. - Jedwede Quälerei von Menschen 
oder Tieren ist ohnehin schon längst strafbar. Dasselbe gilt auch 
für den sexuellen Mißbrauch von unmündigen. 

Der Kern des Schutz zweckes eines pornographieqesetzes liegt nach dem 
oben AusgefÜhrten vielmehr in der Ver.aaidung sosial uaeZWÜDSchtar 
Vorbi14- und Baisp1elswirkuDqeD "harter" pornographie bei den Porno­
KonsuaeDt8D13). Diese Beispielswirkung kann natürlich auch von sexu­

ellen Gevaltdarstellunqen ausgehen. die bloß "gespielt" wurden. 
Vergleichsweise ist auch eine negative Vorbildwirkung durch Horror­
Videos (Verrohung, Bruta~isierWl9' uä.) selbst dann anzunehmen. wenn 

beim FiI.en keine einzige Schauspielerin -tatsächlich" gequält oder 
gar umgebracht und statt menschlichem Blut weh nur" Ketchup ver­
spritzt wurde eta. 

2) Die vorne umschriebene .inschräDkuDq das Tatbeat&D4 .. auf bloßen 
Darsteller-Schutz bedingt bezüglich der IthartenW Pornographie 

.) eine qenerelle straflo.~qk.it allar kiD4arpornoqraphischen Dar­

stallUDq8D für säatliche Tathandlunqen (Herstellen, Einführen, An­
preisen, Verbreiten etc.), wenn die (der) dargestellte "un.ündige" 
tatsächlich schon knapp über 14 Jahre alt ist14); 

"Protis" unter den Herstellern werden gewiß keine SChwierigkeiten 
haben, Darsteller aufzutreiben, die zB aussehen wie ll-jährig., 
nachweisbar aber doch schon über 14 Jahre alt sind. Ein deutscher 
Hersteller behauptet sogar, eine 28-Jährige für einen Porno-Film 
erfolgreich "auf 14 zurechtgemacht" zu haben15). Mit Recht stellt 
daher zwar nicht die österr. Rundfunkgesetz-Novelle 1993, wohl aber 
das Europarats-Übereinkammen über das grenZÜberschreitende Fernsehen 
vom 5.5.1989 in Art 15 zB punoto Alkoholwerbung nicht auf das 
tatsächliche Alter der Zielper60nen ab, sondern darauf, ob jemand 
Rwie ein Minderjähriger aussieht ft • EbenSo ist es auch nach deutschem 

Recht unerheblich, ob die darqestellte Handlung (Sex mit Kindern wie 

3 
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auch andere harte pornographie) 

nur "vorqetäuschtn wurde16). Es 

in wirklichkeit beq'aDgen oder J,er '. 

gentigt also der bloße Eindruck.: 

Aber auch Hersteller, Verteiler und Konsumenten etc. von Ama.te~­

Videos bräuchten eine strafverfolgung nach dem Entwurf zu einelB.'Por­
noG nur dann zu fUrchten, wenn ihnen in jedem Einzelfall einwandfrei 
nacbqewiesen werden kann, daß sie die tJnm11ndigkeit der (s) klndJ.icben 

Darstellerin(s) wenigstens iSV S 5 StGB "ernstliCh für möglich ge­
halten und sich mit ihr abgefundenn haben: Sogar der eigene Vater 

als Hersteller des Videos würde sich oft damit "herausreden" kannen, 
die Aufnahll\en seien erst nach dem 14. Geburtstag der(s) Juqend~ichen 

entstanden. 

b) Sinnqe.aß dasselbe gilt für § 1 Abs 3 des Entwurfes, der ledig­
lich die bildlicbe Wiederqabe einer l·tatailcUiah zuqefiiqtu·· e1t­

heblichen sexuellen Gewalt gegen einen Menschen lIlit Strafe bedltC)ht: 

Gerade bei professioneller Herstellung entsprechender Darbietungen 
kann so gut wie immer aut' die "tatsächl.iche ZufQ9Uß<J" von sWN$ller 
Gewalt etc. verziChtet werden. ZUmindest wb:d man aber kau üb.lt'-

I 

windbare Schwierigkeiten haben, den (meist ausländischen) Film.~OdU~ 

zenten, verteilern etc. - sofern man ihrer Ül:)erhaupt habhaft ~rden 

kann - das Gegenteil zu beweisen17). 

Aber auch ilIl Inland greifbare Tatverdächtige (iSv § 2 Abs 1 deS Ent­

wurfes) könnten sich meist erfolqreioh damit verantworten, sie hät­

ten darauf vertrauen dürfen, den Darstellern wären tatsächlich i keine 

Gewalttätigkeiten zuqefüqt worden, mag diese Aussage im Einzelfall 
nun richtig sein oder auch nur eine sdhutzbehauptung darstellen: 
Nach jüngsten Meldungen werden in den USA und England um 300 bis 600 
Dollar pro stück - der uJUCJO-Maf1a" zugeschriebene - Video-Casaetten 
vertrieben r die verqewaltiqungen bosnischer Frauen in allen Ei~zel­

heiten wiedergeben. Einiqe Filme enden mit der ansChließenden 
Ermordung der Opfer durch Kopfschuß oder durch Zerstückelunq mit ei­
nem schlachtlaesser. Auf'fallend sei "die hOhe fillllische Qualität., die 
keinen Zweifel daran läßt, daß hier profe55ionelle ~ameraleute am 
Werk warenn18). - Sollten derartige Scheußlichkeiten auch bei uns 
auftauchen, wäre es vermutlich alles eher als einfach, einem Elindler 
oder gar eines Käufer wenigstens bedingten Vorsatz bezüglich 

"Ecbtheit- nachzuweisen. Dies gilt auch für die anqesprochene 

zerstücke~unq: Schließlich weiß "man" doch, daß ZB in Horror-~ideos 
mit Motorsägen '·zersägte" Schauspielerinnen die Filmstudios 

durChweqs unversehrt verlassen ••• Im Zweifel für den Anqek~agt.en !? 

4 
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c) Aus analogen Gründen erscheint air auch eine Einschränkung der 
Strafdrohung geqen pornographische Oarbietunqen sexualbezoqener 
Handlunqen an Tieren (SodOlLie) aUf die bildliChe Wiederqabe 

"tat.aehlieh lIuCJefüq1:erl ' Quälereien oder schwerer Mißhandlungen 
nicht vertretbar: Wie sollt. man j. die Behauptunq widerleqen kön­
nen, die "qequälten" Tiere wären ohnehin duroh Verabreichunq ent­
sprechener Medikamente etca so weit betäUbt gewesen~ daS sie keine 
körperlichen Schmerzen verspüren konnten? Sc:hon Anfänger an einer 
Filmakademie sind leicht imstande, jeden Stummfilm durch passendes 
Schaerz-Gebrüll aus dem Geräusch-Archiv zu synChronisieren. Daher 
sprechen mE allein sChon die zu erwartenden BeweissChwieriqkeiten 
dafür, auch die bloße sodomie als nharte" pornographie zu defi­
nieren, wie es bekanntlich auch in Deutschland und in der Schweiz 
der Fall ist. 

Zusätzlich muß aber noch qanz besonders auf ein weiteres Arcju1Ilent 
hingewiesen werden: Der "Gewaltaspekt" erSchöpft .it Sicherheit 
nicht den gesamten tatspezifischen Unrechtsgebalt pornographischer 
Sodomie-Darbietungen. So weisen SELS-BAUER wohl mit Recht darauf 
hin, daß sodomitische Handlungen zB eines Mannes an einem Kalb oder 
einer Frau an eine. Schäferhund den betroffenen Tieren verautlich 
nicht schaden~9), jedenfalls für sie qewiß nicht notwendiq und 
zwanqsläufiq ait Gewalt oder Quälerei verbunden sein müssen. Primär 
zu bQfßrchten ist vielmehr auch hier eine uModellwirkungU und eine 
FörderUng ungünstiger Einstellungen beim Porno-Konsumenten. - In der 
vermeidung ebendieser Modellvirkung ist auch das Regelungsziel des § 

220 StGB zu erblicken, der bekanntlich (ua) schon bestilllDlte POrDlen 
öffentliChen "Gutheißens" von (auch gewaltloSer) Unzucht mit Tieren 
mit strafe bedrOht. Es bleibt unerfindlich, aufqrund welcher neueren 
Erkenntnisse nunmehr zB sogar filmische "Reklame" für Sodomie nicht 
mehr als sozial inakzeptabel qelten sollte. 

3) Abaolutes Verkebrs- und Werbavarbot: Solange der Entwurf bei der 
Definition der -harten" Pornographie auf ein "tatsächliches" Gesche­
hen beim sexuellen Mißbrauch von Unmündigen sowie sexueller Gewalt 
qegen Menschen oder Tiere abstellt! kann für den größten Teil der a. 
Markt berindlichen harten Pornographie - mangels Erfüllunq des 
Grundtatbestandes - in ZUkunft natürlich auch. von einem "absoluten 
Verkehrs- und Werbeverbot." is des § 2 keine Rede sein. 
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.) Ka4iaDfreiheit - EaDBtfreihait - Porao~.pbie: Der Entwurf Jer­
langt für die Strafbarkeit "hart~r" Pornographie ein "tatsächliches" 

Gesc:hehen. Dies mii.6te im Ergebni~ ua auch eine völlige Narren- , 
freiheit wirklicher (oder auch nur vorgeschobener) Porno-Kunst 
bewirken, solange man sich bei der Herstellung einschlägiger pilme, 
Videos etc. mit hartpornographischen Inhalt "nur" irqendwelcher 

SChauspieler, betäubter Tiere etc. bedient (oder dies zumindest u:n­
widerlegbar behaupten kann). Es bleibt gewiß unbestritten, daß di,e 

Abgrenzung (noch) erlaubter Kunst von nicht mahr tolerierbarer 
pornographie problematisch sein kann. Die Entwurfsverfasser maCShen 
es sich aber wohl zu leiCht, wenn sie die Ersparnis einer (im 

Einzelfall gewiß nicht einfaChen) Güterabwäqung' durch eine qrurid­
sätzliche "strafrechtliche Immunisierung" von "nur gespieltenM • 

auch hartpornographischen - Darstellungen erkaufen wollen20). 

5) QaalifikatioJl _eb. S 2 Aba ,2: Da "qewerbsmä&iq" oder "banden,",: 

lIißiqlt handelnde "Profis" den Grundtatbestand nach S 1 und S 2 

wie oben skizziert - wohl nur aWilnahllsWeise erfflllen werden, m.u8 die 

Androhunq einer äreijährigen H"cScbststrafe ins Leere gehen. wenn 
überhaupt, vermaq diese Qualifikation wohl nur die dümmsten un4 
ungeschicktesten (und zugleich vermutlich noch aa wenigsten so~ial­

schädlich agierenden) "Aaateur-Täter" zu erfassen. 

Ci) .,athll.Jl41U1lq.. &D totall Xeasch_aael: '!ier ... : 

Gegen eine Anknüpfung an "tatsächlich" ausgeübte bzw zugefüqte se­

xuelle Gewalt spricht schließlich noch ein weiteres Argument: ln 
Österreich wurden schon vor etwa :eineinhalb Jahren um ca. '5 3.000,­

pro stück Porno-Filme mit letalem Ausgang qehandelt, a~so Pornos -

so ein Anbieter wörtlich -"wo kleine !lädchen draufgehen-al). 3s 

wäre unerträglicher ZyniSlllUS, zB das FilDMm eines Kindes, das dUrch 

, sexuelle Gewalt gequält wird und dabei stirbt, noch als Hartpolmo­

grapbie zu qualifizieren, sexuelle Akte an' einem Kind, das schc:an tot, 
, ist (oder sieb beim Filmen tot stellen muß 1), vom Pornographie-Tat­

bestand aber auszunehl8en. Dasselbe gilt sinnqelBä.8 naturllch auCh für 

entsprechende sexuelle Gewalthandlungen an anderen toten Menschen 

oder auch an Tierleichen. - Nicht zu unrecht gelten daher zB in 
DeutsChland einSChlägige sexuelle Handlungen an toten Menschen oder 

an toten Tieren schlechthin (an mit oder ohne schauspielerisCh dar­

gestellte oder auch tatsächlich ausgeUbte Gewalt) als tlharte" 

pornographie nach S 184 dStGB22 ). 

6 
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BIS J ~ • (5 3) 

Ähnliches.gilt für die strafdrohung gegen das Verschaffen ode~ d~ 

sesitz von "Kinderpornos" nach S 3. Auch diese - vieldiskutierte:­
Bestimmung ist von der subjektiven· Tatseite ber (;Hacbweis des 
bedi.nqten Vorsatzes bezilglic:h "Umaf1ndigkeit- des Opfers) der~t 

leicht "austric::ksbar-, daß sie weitestgehend, wirkungslos bleiben: 
mUß. Dies gilt zwar nicht ttir ganz kleine kindliche Opfer, wOhl aber 

für Kinder ab etwa 10 Jahren, die bekanntlich den Hauptteil des ein­

schläqigen Marktes bilden.. - Es erschiene vertretbar, analoq :d4lr 
neuesten deutschen Rechtslage im Falle eines bloßen Verschaffens 
oder bloßen Besitzes von Kinderpornos darauf" abzustellen. daß der 

Darstellunq ein tatsäChliChes GeSchehen lIit (hier ausnahmsweise) ob­

jektiv unmündigen zugrundeliegt. Dies fordert zum einen die gebotene 
Zurückhaltung l:Iei Einqriffen in die Privatsphäre, ZU1I anderen a.b~r 
auch der meist mindere Tatunwert solcher Handlungen gegenüber 
8eqehunqsweisen nach § 2 des Entwurtes. 

wt.tCKLD~ PQBJIOGPIBI8CBB DMlDLLmrGlI "1 41. lIit· 
5 1 Ab. 5' 

Der Entwurf definiert als "entwi<::klunqsgefähZ'dende'l pornoqraphie' 
(ausschließlich) "bi141icbe" Darstellungen "geSchlechtlicher Hand­
lungen, die insbesondere wegen ihres exzessiv aufdringlichenoQer 
verzerrten und auf sich selbst reduzierten Charakters geeignet 
(sind), die sexuelle Bntwicklunq von unmündigen zu gefährden. i • 

pornOgraphische "Schritten" und "Tonträ.ger" sollen somit in Zukunft 
aus dem Tatbestand. herausfallen. Dazu wäre anzumerken: 

1) Grunds.ä.tz lieh ist nients dagegen einzuwe~en, "harte" Por~o­

graphie in S 1. auf "bildliche" Darstellungen einzuschränken. Anderes· 
hat zu qelten, wenn es UlIl eine "EntwicklunqSCJeflhrdung" vonlJmD.Un­
digen iSv S 4 geht. Aus einer ganzen Reihe von emplrlschenUntersu­
chunqen ergibt sieh~ daß in einschlägigen Experimenten "Schriften". 
und/oder "Tonträger" annähernd gleiehw~rti9 mit "bildlichen Darstel­

lungen" eingesetzt wurden und werden. Hinsichtlich der Effekte ist 

zu . bemerken, da.6 bildliehe Darstellungen (insbesondere Laufbilder) 
zweifellos am·stärksten wirken23). Es kann aber überhaupt keine Rede 

davon sein, daß pornographische set.ritten24 ) oder Tonträger25 ) ~~ine 
oder auch, nur vernachlässigbar kleine Wirkungen aufweisen so~~ten. 

7 
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·) Schriften: In Deutschland werden nach dem Gesetz über die ~~ 
brei tung jugendgefährdender Schriften noch i .. er ganze Bücher Ln""" 
diziert26) I wenn sie geeignet sind, .Kinder (und sogar noch J'Uq~­
liehe !) sexualethisch ~u verwirren. In österreich nimmt man daqe!qen 
an, daß sich einschliqiqe Schriften und Tonträger nicht einmal Iluf 

Kinder entwicklung'SCjefihrdenä auswirken können !? 

Das "HinaUSClefinleren" von Scbriften und Tonträqern aus dem Bere~ch 
der entwick1ungsqefährdenden pornographie müßte ua mit sich brinqen, 
daß künftig beliebiqer sexueller Wort-Unrat (zumindest va. straf­
recht her) sanktions los - etwa auCh vor Schulen - Rindern aJl9'~t.en 

und verkauft werden dUrrte. Der angesprochene "Wort-Unrat" kanh 

selbstverständlich auch jede :roza von BesaJlre1b1mg harter UDdI bär­

te.tu POrDOgJ:apUe umfassen und daher (uvam) auch sexuelle Gewalt 
gegen Frauen und Rinder über hunderte von seiten in den leuchtend­

·sten Parben ausmalen. 

Dazu eine. Leseprobe27 ): Noch eber l'harJlllose" Druck-Medien veröffent­

lichen Artikel über "Arschficken". In der Formulierung des qewlß 
nicht als besonders prüde bekannten I'SPIEGEL" soll sich ..... 

"verglichen ait manchem neuen Roman der vermeintlich kinderschln-l 
derische 'Babyficker-Text' des Schweizer Autors Urs ALLEKANN wie 

windelweiche Laufstall-Poesie ausnehmenD. 

In einea dieser Romane wird ein Börsenmakler beschrieben I der nach 
obszönsten Sex-orgien die beteiligten Frauen häutet, grillt bisibre 

Brüste "explodierenD oder ihnen mit einem. HBolzenscbußgerät einen 

Dildo tief in ihren Arsch nagelt ... - Wie viele unmündiqe Leser die 

parodistiSche Überspitzunq der Darstellung durchschauen könnten, muß 
wohl fraglich bleiben. 

Oder ein "Angebot" eines Händlers aus Bangk~8); "ZU den Büchern; 

ja ich habe einige in meiner sammlung, es sind storys (ohne Abbil­

dunqen) von MädChen unter 13, die von Männern gebraucht und verge~ 
waltigt und gebumst werden. Natürlich wurden sie vor 1977 gedruckt I 

die alten Bücher, die vor 1977 oder 1978 gedruckt wurden, sind vi~l 

beslSer als beute~ Das beste Buch, das ich habe, heißt 'Little Girl 

Lovers' von Anonymus. Mehr als 200 Seiten Geschichten von Verg .... 

wal tiqungen junger Mädchen unter 13; sehr aufregend ! .... n 

Es ist anzunehmen und wird auch durch die Literatur mehrfach be­

stätigt29 ), daß der einschlägige Markt auf eine unqebremste Prei-

8 
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qabe pornographischer Schriften nicht nur für JUqendliche sondern 
sogar fur Kinder (J) - wie sie die Entwurfs-Erläuterungen zumindest 
nahe.legen30) - durch entsprechende Ang'ebote ra.sch und wirksam zu 
reaqieren wU8~e: So wurden zB in Däneaark Fotos von Rindern bei 
sexuellen Handlungen verboten, weshalb die Anbieter alsbald auf 
harte Porno-Zeicbnunqen ausgewichen sind. 

AUs all diesen Gründen bleibt schlicht unerfindlich, wie man derlei 
Lektiire (es CJibt gewiß weit l1lehr und ärgeres davon) von vorneherein 
a18 ausP-alos _iabt eDtwiCkIUD98CJefäbrdaa4 !'fir KiD4e bis IIU 14 

JaEen qualifizieren kann. um der Gefahr einer nie ganz auszu­

schließenden eigenen "BetriebsblindheitN vorzubeuqen, habe ich qe­
rade zu diesem PUnkt ua anerkannte deutsche Experten, aber auch meh­
rere erfahrene österreichisChe LehrerInnen und Kinderqärtnerinnen 
befragt. Dabei hat sich Di •• aad gefunden, der die JoföqliChkeit einer 
Bntwicklunqsschädigunq durch pornographische Schriften oder auch 
Tonträger bei unmündigen schlechthin und generell ausqeschlossen 
hätte. 

b) ~träger: In ähnlicher Weise gelten die oben geäußerten 
Bedenken, wenn auch etwas abgeschwächt, zB auch für pornographisChe 

Inhalte einiger ToDbanddienste, die schon von Volksschu~kindern 
leicht über jedes häusliche ~lefon ("Teleinfo 045") abgerufen 

werden können. Die post- und Telegraphenverwaltung untersaqt 
inlänäisChen Anbietern über einen ~erhaltenskodexft (= vertraqlich) 
derzeit ua Inhalte die sexuell anstößig sind oder die körperliche, 

seelisChe oder sittliche Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen 
beeinträChtigen kannen. Eine ÖberwaChung durch das Priiforgan der 

Post ist nur sehr lüCkenhaft möglich. Viele Erzieher wissen nichts 
über solcherlei Angebote aus dem In- und AUSland31). - Nach Gesetz­
~erdung des vorliegenden Entwurfes erübrigt sich sogar dieser 
Verhaltenskodex der Postverwaltunq. Das einschlägiqe Angebot dürfte 
3Weifellos UlI einiqes ··schärt'er" werden. Diese Art von pornoqraphie 
wäre laut Entwurf aber dennoch - weil über Tonträger angeboten -
ausnahmslos als nicht entwicklungsgefährdend und damit als völlig 
leqal zu behandeln. 

2) 'WOVerscha1f .. ": Zumindest die Erläuterunqen des Entwurfes (vql 26, 
33 f) verstehen unter ··Verschaffen" von tlharter" Pornoqraphie iSv § 

2 Abs 1 Z 2 auch die mediale Ankündigung einer Bezuqsquelle (zB 
durch ein Inserat). Dies bewirkt also ein Werbeverbot. Demqeqenüber 
soll nach den Erläuterungen das "Verschaffen" von "entwicJclunqsqe-

9 
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fäbrdenden- pornographischen Darstellungen iSv S 4 dieses Entwutf~S 
CsoeJar} die Ermöglichung direkter Konfrontation (auch nur) einz.lner 
Unmündiger mit dieser Art von Pornographie ait stra~e bedroht# of­
fenbar jedoch nicht: deren _sseDae4ial. bkiiJl4igaDCJ, ADpreiawaq 
atc.: Es ist schwer einzusehen, daß etwa ein Angestellter eines 

sexshops bestraft werden soll, wenn er einschläqiqe Darstellungen 

einem eiD.iq .. Umaiindiqen ·verscilafft", "vorfUhrt" oder Rzuqinq3.ich 

macht-, wenn zugleich zB BTX-Anbieter straflos gestellt werden, die 
durch Medienreklam.e uU (auch) hunderttausende von UnmUndiqen zum 

Konsum entwicklungsgefährdender pornographischer Darstellungen ani­
mieren wollen. Dasselbe qilt selbstverständlich sinngemäß auch;ftlr 
andere massenmediale Ankündigungen von Bezugsquellen für entwidk­
lungsgefährdende Darstellungen, zB in.der Boulevard-Presse32 ). 

ES mag dahinqestellt bleiben. ob es tatsächlich notwendig erscheint, 

Erwachsene durch eine gerichtliche straf bestimmung zB vor ein~ 
unau~geforderten zusendunq von Pornoheften (Entwurfs-Erläute~en 
s. 34) schützen zu wOllen. Jedenfalls müssen aber weniqstens 
Unmündige niCht nur vor direkter Kon~rontation mit entwicklun~sge­
fährdenden pornographischen Darstellungen gesChützt werden, soDdern 

gerade auCh vor massenmedialer Ankündigung von Bezuqsmöqlichkelten. 
Warum ein einschläqiges Inserat zwar bei harter Pornoqraphie ein 
"Verscharten" bedeuten soll, nicht jedoch auch bei "bloS- entwlck­
lunqsgefährdender. ist nicht verständlich. 

3) AltarsqreDs.: Der Entwurf setzt die biSherige Schutzgrenze Qes S 

2 PornoG von 16 auf 14 Jahre herab. Dies erscheint unanqeaessen. Der 

deutsche Gesetzgeber hat erst in den letzten Wochen § 184 dStGB no­

velliert und dabei die SChutzgrenze von 1.8 Jahren belassen, wie sie 
übrigens auch ia Gesetz über die Verbreitung jugendgefährden~ 

Schriften nach wie vor besteht. Die einschlägigen Schweizer 
Besti_ungen wurden erst Ende 1992 ·'vorsichtig liberalisiert t,33). 

Die Schweizer Schutz grenze beträgt 16 Jahre. 

Oas in den Erläuterungen (S. 11 f) angesprochene Auseinanderklaffen 
von rein körperlicher Reife einerseits und psychisch-sozialer 
andererseits34 ) ist jedenfalls gerade kein Argument für eine 
llerabset1.:ung- des Schutzalters. Selbst wenn ein "normaler lll sexueller 

Kontakt schon m.it über 14-Jährigen erlaubt ist, besagt dies dUchaus 

noch niCht, daß Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren beliebige 'tnur 

entwicklungsqefährdende'· Pornographie (zB über manChe Perversionen) 
ohne jeden psychischen Nachteil kosumieren können. 

10 
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An der hiesigen Forschunqsstelle für Rechtspsychologie hat sich Prau 
Mag. Elisabeth BAUER mit dieser Praqe speziell aus verhaltens­
biologisCher perspektive eingehend befaßt. Sie kam dabei zum Ergeb­
nis, daß insbesondere die (nahezu ausschließliche) -Fixierung" der 

Psychoanalyse auf die "ödipale Entwicklungspbasewals präqunqs­
empfindlich .it einiger Sicherheit nicht aUfrecht erhalten werden 
kann. Aufgrund zahlreicher neuerer Befunde ist vielmehr davon auszu­

gehen, daß sexuelle Fehlpräqungen unter geeigneten Rand.bedingungen 
durchaus auch noch zwischen 14 und 16 Jahren (ausnahmsweise auch 
noch später) möqlich sind, - mit zunehmendem Alter allerdinqs immer 
unwahrscheinlicher werden35). 

Davon abqeseben stünde die vorgesehene Herabsetzung der Sehutz­

altersgrenze auf 14 Jahre in krassem widerspruch zu anderen gericht­
lichen Strafbestimmungen: Wer beliebig viele 14 1/4-Jähriqe du~ch 

lange Zeit .it übelster entwicklungsgefährdender Pornographie ver­
sorgt, geht straflos aus. Wer dagegen öffentliCh ein einziges Mal 

(und sei es ausschließlich vor ErWachsenen) seinen Penis entblößt, 
riskiert Freiheitsstrate bis zu 6 Monaten (S 218 StGB). Wer dasselbe 
·privat- vor einem Unmündigen oder vor einem "Z&glinq" unter 16 
Jahren ausfUhrt. kann lIit Haft gar bis zu einem Jahr bestraft werden 
(S 208 stGB) !? 

4) Coaputar-Progr .... = In Deutscbland bestand schon 1987 ein neuer 
Markt für die Porno-Industrie: Entsprechende Computer-Software er­
mögliChte es den Konsumenten, mittels "Joystick" sogar selber in 
derartiqe Porno-Spiele einzugreifen. Diese Spiele sind dort beson­
ders bei männlichen Juqendlichen sehr beliebt, werden auf fast jedem 
Schulhof getauscht und sind auch über anonyme Listan zu Billigst­
Preisen zu beziebenJ6). 

Man wird kawa fehlgehen, eine solche oder ähnliche Entwicklung' 6 
Jahre später auch für Österreich anzunehmen. Der vorliegende Entwurf 
erwähnt solche Computerproqramme nicht, obwohl sich ein interaktives 
Porno-spiel qewi8 negativer auswirken kann als bloße Bilder oder 
auch Filme. Der Entwurf qeht auch auf den Mißbrauch von elektroni­
schen Briefkästen (Mailboxen) zur Verbreitung entwicklungsgefährden­
der pornoqraphie37) niCht (oder zumindest nicht klar qenug 1) ein. 

Abachl1e8eDd un4 .u .... enfas8.Dd ist fe.taustellea= Die Entwurfsver­
fasser geben mit Recht davon aus, daß das qeltende Porno­
qraphiegesetz 1950 einer ·'EntrUmpelunq" und "Durchliiftung" bedarf. 

11 
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. sie scheinen dabei aher das Kind mit dem Bade ausgeschüttet zu ~a~ 
ben. Die Entwurfs-ErlAluterunqen versprechen gerade bezUgliCh d,* 
schwersten und sozialsohädlichsten Formen der Pornographie Versc:::bär~ 
fungen. DeaqeqenUber mUßte aufgeze19~ ~erden, daß die vorgesehenen 
Neuregelunqen qerade bei diesen Erscheinungsformen de facto ~ 
eine weitestqehende Entkriminalisierunq mit sich bringen llüßten. 

NaCh dem geltenden PronoG 1950 werden wenigstens diejeniqen Tä~$r 
verfolgt, denen man "Gewinnsucht- nachweisen kann, bloße uAmat.ure l • 

handeln straflos. Diese Lücke ist natürlich zu schließen. - Da' in 
Zukunft faktisch aber nur mehr die dümmsten unter den Porno- I. 

Amateuren bestraft werden kannten und gerade professionell a9i~ende 
Täter sozusagen von Gesetzes wegen im weitesten Umfang straflo~'ge­
stellt werden sollen, erscheint mir unhaltbar: 

Zur Illustration von Art und Umfang des professionellen GeSchäftes 
mit pornographie sei hier lediglich kurz angeaerkt, daß der eih­
sch1ägiqe Jahresumsatz schon vor ~988 allein für die USA mit ~de-

. stens einer (bis zu sieben) Billionen Dollar und für die restliChe 
welt mit mindestens einer weiteren Billion angenommen wurde38). Der 

jährliche u.&atz nur für Deutschland wurde Anfang der Neunzig$rjahre 
vom Bundeskriminalamt in wiesbaden mit (umgerechnet) fast 3 Milliar­
den Schilling qeschätzt. Oie Annahmen fUr Österreich belaufen sich 
auf ca. 1/2 Milliarde SChilling pro Jahr39). Für die USA gab es 
ebenfalls SChon vor 1988 zudem auch noch massive Hinweise darauf, 
daß diese Geschäfte unter maßgeblicher Beteiligung einer Reib. von 
krillinellen orqanisationen ablaUfen40). Daher kann es wenig tIber­
raschen, daß z8 in einem Bericht. des Rechtsaussdhusses des Deutschen 
Bundestaqes vom 29. 4. ~99341) ausdrücklich darauf hingewiesen wird, 
daß es nach Erkenntnissen des Bundeskriminalamtes (~peziell) im Be~ 
reich der Kinderpornoq.raphie IfAnzeichen für organisierte Krtainali­
tät" gibt. Amateure und PrOfis aqieren dabei nicht gerade zillper­

lieh. Die Beqründunq des Gesetzesentwur~es der deutsChen BUndesre­
gierung zu einem Strafrechts-Änderungsqesetz betr. Kinderporno­
qraphie42 ) führt dazu aus: "Die Darstellungen qehen bis zu 
authentischem GeschleChtsverkehr (vaginaler, oraler, analer Penetra­
tion) mit vier- oder fUnfjähr1gen Kindern, meist Mädchen, od$r sogar 
Sä.uqlingen. 11 

Daß der erwähnte Jahresumsatz in österreich in der Höhe von rund 500 
Hillionen SChilling ausgerechnet bei uns ohne Betei~igun9 d6$ 
Organisierten Verbrechens, sondern etwa lediglich im Nebenerwerb von 
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• irgendwelchen Kleinbetrieben erzielt würde, glauben nur metu:' wenige. 

Ich halte es jedenfalls für absol1olt inakzeptabel .. daß der vor­

liegende Entwurf -. zumindest im Ergebnis - ebenso profitträchtiqe 
wie bedenkliche "Geschäfte" von Berufsverbrechern (auch) mit der 
psychischen Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen außerordent­

lich erlei,chtern mi18te. 

. . : ..... __ ... .-.-.----_._--~_ .. __ .. --... --............ --........... ~ ...... _--_.-~--~_ .. __ ............ _ ................ _----
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